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Der Regierungsrat wird beauftragt, im Namen des Kantons Basel-Stadt bei den eidgenössischen 
Räten gestützt auf Art. 160 Abs. 1 der Bundesverfassung folgende Standesinitiative einzureichen: 

Art. 27 des Asylgesetzes ist in derart zu ändern, dass inskünftig die Verteilung von Asylsuchenden 
auf die Kantone nach einem neuen Schlüssel vorgenommen wird. Als Kriterien für die kantonalen 
Kontingente sollen die Kantonsfläche, die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer und allfällige 
Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundesamts für Migration auf Kantonsboden berücksichtigt 
werden. 

Begründung: 

In dichtbesiedelten Kantonen, wie bspw. Basel-Stadt und Genf, sind gemäss aktuellem 
Verteilschlüssel (v.a. basierend auf der Einwohnerzahl) überdurchschnittlich viele Asylsuchende 
untergebracht. 

Die jetzige Verteilung führt zu einem erheblichen Ungleichgewicht zwischen den einzelnen 
Kantonen. Damit die Verteilung gerechter vorgenommen werden kann, soll der Verteilschlüssel für 
die Berechnung der Zuweisung von Asylsuchenden an die Kantone aufgrund der folgenden 
Kriterien festgelegt werden: Bevölkerungsdichte eines Kantons (Anwohner je km2), die 
Gesamtfläche des Kantonsgebiets und allfällige Empfangszentren des Bundes auf dem 
Kantonsgebiet. 
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